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Bekanntmachung des Landkreises Uelzen

4. Verordnung zur Änderung der Verordnung  
des Landkreises zur Regelung des Taxenverkehrs  

im Landkreis Uelzen (Taxenordnung) vom 4. Juli 2000

Vom 16. Dezember 2014

Artikel 1 
Änderung der Verordnung des Landkreises  

zur Regelung des Taxenverkehrs im Landkreis Uelzen  
(Taxenordnung) vom 4. Juli 2000

Die Verordnung des Landkreises zur Regelung des Taxenverkehrs 
im Landkreis Uelzen (Taxenordnung) vom 4. Juli 2000 (Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Lüneburg Nr. 14/2000 vom 15. Juli 
2000), wird wie folgt geändert:

1. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5 Pflichtfahrgebiet

(1) Das Pflichtfahrgebiet für die Taxenunternehmen mit Betriebs-
sitz in 

  Uelzen  – ist das Gebiet der Stadt Uelzen 

  Bad Bevensen  –  ist das Gebiet der Gemeinden Altenme-
dingen, Barum, Bad Bevensen, Emmen-
dorf, Himbergen, Jelmstorf, Römstedt 
und Weste.

(2) Es werden innerhalb des Pflichtfahrgebietes Zonen gebildet:

  – Zone 1 (Umkreis von 5 km)
  – Zone 2 (Umkreis von 10 km)
  – Zone 3 (Umkreis über 10 km)

 jeweils Luftlinie, gerechnet von der Betriebsstätte des Unter-
nehmens.“

2. § 6 erhält folgende Fassung:
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„§ 6 - Beförderungsentgelte

 (1) Der Grundpreis beträgt für jede Fahrt 3,20 €. Darin ist das 
Entgelt für eine besetzt zu fahrende Wegstrecke bis zu 50,0 
Metern oder für bis zu 14,4 Sekunden verkehrsbedingte 
Wartezeit enthalten. Als verkehrsbedingte Wartezeit gilt 
jedes verkehrsbedingte Halten oder Langsamfahren des 
Taxis mit einer Fahrgeschwindigkeit bis zu 12,5 km/h. 

 (2) Das Entgelt für jede weitere angefangene besetzt zu fah-
rende Wegstrecke bis zu 50,0 Metern beträgt 0,10 € (km-
Preis 2,00 €).

 (3) Je weitere angefangene verkehrsbedingte Wartezeit von 
14,4 Sekunden werden 0,10 € berechnet (25,00 € je volle 
Stunde). Je angefangene vom Fahrgast veranlasste Warte-
zeit von 13,09 Sekunden werden 0,10 € berechnet (27,50 € 

 je volle Stunde).
 (4) Kommt eine Fahrt aus Gründen nicht zu Stande, die der 

Fahrgast zu vertreten hat, so sind 5,00 € zu entrichten.
 (5) Für die Anfahrt aus der Zone 1 zu einem Abfahrtsort in 

der Zone 2 oder 3 des Pflichtfahrgebietes wird zusätzlich 
zum Grundpreis ein Zuschlag von 6,25 € je Zone erhoben, 
wenn die Fahrt nicht in die Zone 1 zurückführt.

 (6) Die Mitnahme von Gepäck und Tieren ist unentgeltlich.
 (7) Abweichende Sondervereinbarungen sind für den sitzen-

den Krankentransport zulässig. Sie sind dem Landkreis 
Uelzen anzuzeigen.“

Artikel 2 
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ausgabe des Amtsblattes 
für den Landkreis Uelzen, in dem sie veröffentlicht ist, in Kraft, 
jedoch frühestens am 1. Januar 2015. 

Uelzen, den 16. Dezember 2014

gez. Dr. Blume 
(Landrat)

Verordnung des Landkreises Uelzen über  
die Löschung von Baum-Naturdenkmalen  

vom 16. Dezember 2014

§ 1  
Löschung von Baum-Naturdenkmalen

Auf Grund des § 28 Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung 
vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542) zuletzt geändert durch Art 5. 
des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBI. I S. 148) und der §§ 14 
Abs. 6, 21 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundes-
naturschutzgesetz vom 19. Februar 2012 (Nds. GVBI. 2010  
S. 104), wird das unter folgender Bezeichnung in das Naturdenk-
malbuch des Landkreises Uelzen eingetragene Naturdenkmal mit 
dem lnkrafttreten dieser Verordnung gelöscht:
ND UE- 73 - unter Schutz gestellt durch Verordnung zur Siche-
rung von Naturdenkmalen vom 15. Januar 1957, AZ v. 19./20. 
Januar 1957:
1 Stieleiche, Gemeinde Bienenbüttel, Flur 1, Flurstück 24/24 (ehe-
mals 24/13), in llmenautalaue, Eigentümer: Gemeinde Bienenbüttel

§ 2 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach der Ausgabe des Amtsblattes 
für den Landkreis Uelzen, in dem sie veröffentlicht worden ist, in 
Kraft.

Uelzen, den 16. Dezember 2014
Az. 66 V - 455.073

LanDkreis UeLzen
– als Untere naturschutzbehörde –
Der Landrat
Dr. Blume

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze  
der Realsteuern der Stadt Uelzen (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 Nds. Kom-
munalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), §§ 1 und 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom  
7. August 1973 (BGBl. I S. 965), §§ 1 und 16 Gewerbesteuer-
gesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167) und § 1 des Gesetzes zur 
Übertragung der Festsetzung und Erhebung der Realsteuern auf 
die hebeberechtigten Gemeinden (Realsteuer-Erhebungsgesetz) 
vom 22. Dezember 1981 (Nds. GVBl. S. 423), jeweils in der zuletzt 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Uelzen in seiner Sitzung 
am 15. Dezember 2014 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Kalenderjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

 1.  Grundsteuer
 1.1   für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
  (Grundsteuer A) 400 v. H. 
 1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  435 v. H.
 2.  Gewerbesteuer 415 v. H.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

Uelzen, den 15. Dezember 2014 

sTaDT UeLzen    (siegeL)
Jürgen Markwardt
Bürgermeister  

Bekanntmachung 
Grundsteuerbescheide 2015 für die Stadt Uelzen

Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen im Kalenderjahr 
2015 für Grundsteuer A = 400 v.H. und Grundsteuer B = 435 v.H. 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2014 tritt damit zurzeit keine Verän-
derung ein, so dass auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteu-
erbescheiden für das Kalenderjahr 2015 verzichtet wird.

Für diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen 
(Steuermessbeträge) sich seit dem letzten Bescheid nicht ge-
ändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntma-
chung gem. § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom  
7. August 1973 (BGBI. I S. 965) in Verbindung mit dem Realsteu-
er-Erhebungsgesetz vom 22. Dezember 1981 (Nds. GVBl. S. 423) 
in der jeweils gültigen Fassung die Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2015 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2014 veranlagten 
Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2015 wird mit den zuletzt in den Grundsteu-
erbescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils am  
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2015 fällig. 
Für Steuerpflichtige, die die Grundsteuer bisher in Jahresbeträ-
gen entrichtet haben, wird die Grundsteuer in einer Summe am 
1. Juli 2015 fällig.

Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbe-
scheide für das Kalenderjahr 2015 erteilt, sind die darin festge-
setzten Beträge zu entrichten. 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuer-
festsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, als sei ihnen an diesem Tage ein schriftlicher  
Steuerbescheid zugegangen (§ 27 Abs. 3 GrStG).
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Gegen die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach dieser Bekanntmachung schriftlich, in elektronischer 
Form oder mündlich zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht 
Lüneburg, Adolph-Kolping-Str. 16, 21337 Lüneburg, Klage er-
hoben werden. Die elektronische Form wird durch Übermittlung 
eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer 
Signatur gewahrt, die nach den Maßgaben der Niedersächsischen 
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz 
(Nds. ERVVO) vom 21. Oktober 2011 (Nds. GVBl. S. 367) in der 
jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist.
Durch die Klage wird gem. § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung die Zahlungsverpflichtung weder aufgehoben noch 
aufgeschoben.

Uelzen, den 19. Dezember 2014

sTaDT UeLzen
Der Bürgermeister
gez. Jürgen Markwardt

9. Satzung zur Änderung der Satzung  
über die Beseitigung des Abwassers aus  

Grundstücksabwasseranlagen

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung, der §§ 148 
und 149 des Nieders. Wassergesetzes vom 25. Juli 2007 (Nds. 
GVBl. S. 345) in der zur Zeit geltenden Fassung und des § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 23. Januar 
2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zurzeit geltenden Fassung hat der 
Rat der Stadt Uelzen in seiner Sitzung am 15. Dezember 2014 
folgende Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Beseitigung des Abwassers aus Grund-
stücksabwasseranlagen der Stadt Uelzen wird wie folgt geän-
dert:

In § 13 erhält der Gebührensatz zu Buchstabe a) folgende Fas-
sung:

„a) aus abflusslosen Sammelgruben einschl. Transport
 14,50 EUR,“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Uelzen, den 15. Dezember 2014
sTaDT UeLzen    (siegeL)
Jürgen Markwardt
Bürgermeister

29. Satzung zur Änderung der Satzung über  
die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  

für die Entwässerung der Stadt Uelzen  
(Entwässerungsabgabensatzung) 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit geltenden Fassung und des § 5 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 23. Ja-
nuar 2007 (Nds. GVBl. S. 41) in der zurzeit geltenden Fassung, in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 des Niedersächsischen Ausführungs-
gesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 24. März 1989 (Nds. 
GVBl. S. 69) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der 
Stadt Uelzen in seiner Sitzung am 15. Dezember 2014 folgende 
Änderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

Die Entwässerungsabgabensatzung wird wie folgt geändert:

§ 14 Abs. 1 Buchstabe a) und b) erhalten folgende Fassung:
„a) für die zentrale Schmutzwasserentsorgung (Schmutzwasser-

gebühr) =  2,40 Euro/cbm,
b) für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (Nieder-

schlagswassergebühr) = 0,24 Euro/m²/Jahr.“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Uelzen, den 15. Dezember 2014
sTaDT UeLzen    (siegeL)
Jürgen Markwardt
Bürgermeister

1. Satzung zur Änderung der Satzung über  
die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages  

in der Stadt Bad Bevensen  
(Fremdenverkehrsbeitragssatzung, FVB-S)

Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) und des § 9 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 
(Nds. GVBl. S. 41), beide zuletzt geändert durch Gesetz vom  
18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Stadt Bad Be-
vensen in seiner Sitzung am 11. Dezember 2014 folgende Sat-
zung beschlossen:
Die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages 
in der Stadt Bad Bevensen vom 3. Dezember 2013 wird wie folgt 
geändert:

Artikel 1

§ 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 soll wie folgt gedeckt werden:
1.  Aufwand für die Förderung des Fremdenverkehrs (§ 9 Absatz 

1 Satz 1, 1. Alt. NKAG):

 

Für 
Erhebungs-

jahr
2014

Für 
Erhebungs-

jahr
2015

 a) durch Fremdenverkehrsbeiträge zu  70,2 %  58,3 %,
 b)  durch sonstige Entgelte 
  und Erlöse zu  0,0 %  0,0 %,
 c) durch nicht zweckgebundene Mittel 
  (Gemeindeanteil) zu  29,8 %  41,7 %,
2. Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Ver-

besserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwal-
tung ihrer Einrichtungen, die dem Fremdenverkehr dienen (§ 9 
Absatz 1 Satz 1, 2. Alt. NKAG):

 a) durch Fremdenverkehrsbeiträge zu  0,0 %  0,0 %,
 b) durch Kurbeiträge zu  70,5 %  70,5 %,
 c) durch sonstige Entgelte und 
  Erlöse zu  0,7 %  0,7 %,
 d) durch nicht zweckgebundene Mittel 
  (Gemeindeanteil) zu  28,8 %  28,8 %.

Artikel 2

In § 2 wird dem Absatz 2 folgender Satz 4 angefügt:
Dem Leistungsangebot im Sinne der Sätze 1 bis 3 gleichgestellt 
sind bereits bestehende Leistungspflichten gegenüber Touristen 
oder unmittelbar bevorteilten Beitragspflichtigen.

Artikel 3

§ 4 wird wie folgt gefasst:
Der Beitragssatz beträgt 12,6 v.H. des Messbetrags gemäß § 3 
Absatz 1.

Artikel 4

Die Anlage zur Satzung (Betriebsartentabelle) wird wie folgt ge-
ändert:
1.  Hinter Betriebsart EA10 (siehe Spalte 1) wird folgende neue 

Betriebsart eingefügt:
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1 2 3 4

BA-Nr. Betriebsart Vorteilssatz Gewinnsatz

EA11 Tages-/Kurzzeitpflege 1,3% 31%

 Die bisherige Betriebsart EA11 wird umbeziffert in: EA12.
2. Die Betriebsarten FA18, FA19 und FA20 werden gestrichen. 

Neu eingefügt wird hinter Betriebsart FA17 folgende Betriebs-
art:

1 2 3 4

BA-Nr. Betriebsart Vorteilssatz Gewinnsatz

FA18

Vermietung/ 
Verpachtung von  

Gebäuden, Räumen 
oder Grundstücks-
flächen an unmit-
telbar bevorteilte 

Betriebe (Betriebs-
artengruppen A.-E.)

Gemäß  
Vorteilssatz

der Betriebs-
art des  

anmietenden/
pachtenden
Betriebes

28%

 Die bisherige Betriebsart FA21 wird umbeziffert in: FA19.

Artikel 5

Diese Änderungssatzung tritt wie folgt in Kraft:
1. Rückwirkend auf den 1. Januar 2014:
 – Artikel 1 hinsichtlich des Erhebungsjahres 2014,
 – Artikel 2 und
 – Artikel 4
2. Zum 1. Januar 2015:
 – Artikel 1 hinsichtlich des Erhebungsjahres 2015 und
 – Artikel 3

Ausgefertigt:
Bad Bevensen, den 11. Dezember 2014 

(Dienstsiegel)

(kammer)
stadtdirektor

1. Satzung zur Änderung der Satzung über  
die Erhebung eines Kurbeitrages in der  

Stadt Bad Bevensen (Kurbeitragssatzung)

Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) und des § 10 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 
(Nds. GVBl. S. 41), beide zuletzt geändert durch Gesetz vom  
18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Stadt Bad 
Bevensen in seiner Sitzung am 11. Dezember 2014 folgende  
Satzung beschlossen:
Die Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages in der Stadt 
Bad Bevensen vom 3. Dezember 2013 wird wie folgt geändert:

Artikel 1

§ 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
Der Gesamtaufwand nach Abs. 1 Satz 1 soll wie folgt gedeckt 
werden:
 a) zu 70,5 % durch Kurbeiträge,
 b) zu 0,7 % durch sonstige Entgelte und Erlöse,
 c) zu 0,0 % durch Fremdenverkehrsbeiträge,
 d)  zu 28,8 % durch nicht zweckgebundene Mittel (Gemeinde-

anteil).

Artikel 2

§ 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
Der Kurbeitrag wird nach der Anzahl der Übernachtungen bemes-
sen (Tagessatz). Der Tagessatz beträgt einschließlich Umsatz-
steuer je Person

in der Zeit
vom 1. April bis 31. Oktober

(Hauptsaison)

in der übrigen Zeit
des Jahres

3,00 € 2,70 €

Artikel 3

§ 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
Schwerbehinderte, deren Grad der Behinderung (GdB) minde-
stens 70 beträgt, sowie Begleitpersonen von Schwerbehinderten, 
die laut amtlichen Ausweis auf ständige Begleitung angewiesen 
sind, zahlen:

in der Zeit
vom 1. April bis 31. Oktober

(Hauptsaison)

in der übrigen Zeit
des Jahres

1,50 € 1,35 €

Artikel 4

Diese Änderungssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Ausgefertigt:
Bad Bevensen, den 11. Dezember 2014

(Dienstsiegel )

(kammer)
stadtdirektor

Bekanntmachung  
Ortsplanung Bad Bevensen;  

Bebauungsplan „Innenstadt III“ (3. Änderung)  
mit örtlicher Bauvorschrift

Der Rat der Stadt Bad Bevensen hat am 11. Dezember 2014 den 
Bebauungsplan „Innenstadt III“ (3. Änderung) mit örtlicher Bau-
vorschrift als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem 
nachstehenden Lageplan durch eine schwarze, unterbrochene 
Linie kenntlich gemacht.

Nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) tritt der Bebauungs-
plan mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landkreises Uelzen in Kraft.

Der Bebauungsplan einschließlich der dazugehörigen Begrün-
dung liegen vom Tage dieser Bekanntmachung an während der 
Öffnungs-/Servicezeiten sowie nach vorheriger telefonischer Ver-
einbarung auch außerhalb dieser Zeiten in Zimmer 40 des Rat-
hauses der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, Lindenstraße 12 
in 29549 Bad Bevensen, ständig aus. Jedermann kann Einsicht 
nehmen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die beachtliche Verletzung der 
in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Bad Bevensen unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Dies gilt auch, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die Entschädigung von durch die Satzung einge-
tretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
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Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen.

Bad Bevensen, 12. Dezember 2014 
sTaDT BaD Bevensen
Der stadtdirektor
kammer

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr  
der Samtgemeinde Suderburg

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom  
22. Oktober 2014 (Nds. GVBl. S. 292) und der §§ 1 und 2 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hil-
feleistung der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz 
– NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt ge-
ändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. 
GVBl. S. 589), hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Su-
derburg in seiner Sitzung am 10. Dezember 2014 folgende Sat-
zung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Suderburg 
beschlossen:

§ 1 
Organisation und Aufgaben

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Samtge-
meinde Suderburg. Sie besteht aus den zur Sicherstellung des 
Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Bahnsen, 
Bargfeld, Böddenstedt, Bohlsen, Dreilingen, Eimke, Ellerndorf, 
Gerdau, Groß Süstedt, Hösseringen, Holxen, Räber, Suderburg 
und Wichtenbeck unterhaltenen Ortsfeuerwehren. Die Ortsfeuer-
wehren Eimke, Gerdau und Suderburg sind als Stützpunktfeuer-
wehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die kommunalen 

Feuerwehren – Feuerwehrverordnung – FwVO vom 30. April 2010 
(Nds. GVBl. S. 185, 284), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
17. Mai 2011 (Nds. GVBl. S. 125) eingerichtet. Die Ortsfeuerweh-
ren Bahnsen, Bargfeld, Böddenstedt, Bohlsen, Dreilingen, Ellern-
dorf, Groß Süstedt, Hösseringen, Holxen, Räber und Wichten-
beck sind Grundausstattungsfeuerwehren.

§ 2  
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde wird von der Ge-
meindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister ge-
leitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle 
erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch 
die stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder die 
stellvertretenden Gemeindebrandmeister. Sie sind im Dienst 
Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde 
erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und Ortsbrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten.

§ 3 
Leitung der Ortsfeuerwehr

(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem 
Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). 
Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstan-
gelegenheiten durch die stellvertretende Ortsbrandmeiste-
rin oder den stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im 
Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Ortsfeuerwehr.

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde 
erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und Ortsbrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten.

§ 4  
Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten

(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt 

karte zu: Bekanntmachung Ortsplanung Bad Bevensen; Bebauungsplan „innenstadt iii“ (3. Änderung) mit örtlicher Bauvorschrift auf seite 186
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aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr 
nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung 
erforderlichen Führerinnen und Führer und stellvertretenden 
Führerinnen und stellvertretenden Führer der taktischen Feu-
erwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp für die Dauer 
von sechs Jahren.

(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst 
Vorgesetzte der Angehörigen ihrer jeweiligen taktischen Ein-
heit.

(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Füh-
rungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der Verordnung 
über die kommunalen Feuerwehren (FwVO) abberufen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn die Führungskräfte 

 1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feu-
erwehr geschädigt haben,

 2.  die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Ver-
halten erheblich gestört haben oder

 3.  die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kön-
nen.

  Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die An-
gehörigen der jeweiligen taktischen Einheit der Orts-
feuerwehr und die betroffene Führungskraft anzu-
hören. Den abberufenen Führungskräften wird der 
bisherige Dienstgrad belassen. Die Gemeindebrandmeis- 
terin oder der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtig- 
ten Maßnahmen rechtzeitig schriftlich zu unterrichten.

§ 5 
Gemeindekommando

(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmei-
sterin oder den Gemeindebrandmeister. Dabei obliegen dem 
Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben:

 a)  Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz 
der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Samtgemeinde 
und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,

 b)  Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mit-
teln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und tech-
nischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die 
Durchführung von Hilfeleistungen,

 c)  Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 
der Samtgemeinde für den Bereich Freiwillige Feuerwehr,

 d)  Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und 
Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversorgung 
sowie deren laufende Ergänzung,

 e)  Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs,
 f)  Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der 

Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung bei deren Entsen-
dung zu Lehrgängen,

 g)  Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von 
Übungen,

 h)  Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvor-
schriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen,

 i)  Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfspla-
nung,

 j)  Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 
4 Nr. 3 NBrandSchG.

(2) Das Gemeindekommando besteht aus
 a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrand-

meister als Leiterin oder Leiter,
 b) den stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder 

den stellvertretenden Gemeindebrandmeistern, den 
Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, als  
Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes,

 c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeinde-
jugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem Schrift-
wart und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem 
Gemeindesicherheitsbeauftragten als Beisitzerinnen oder 
Beisitzer.

(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c) wer-
den auf Vorschlag der in Satz 1 Buchstabe a) und b) genannten 
Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmei-
sterin oder dem Gemeindebrandmeister aus den Angehörigen 

der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer 
von sechs Jahren bestellt. Die Trägerinnen und Träger ande-
rer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Beisitze-
rinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für 
die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufge-
nommen werden. Für das Bestellungsverfahren gilt Satz 1.

(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmei-
ster kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sachkundige 
Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen. 
Diese haben kein Stimmrecht.

(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmei-
ster kann die Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchst. c) und 
die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 
3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des 
Gemeindekommandos vorzeitig abberufen.

(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmei-
sterin oder dem Gemeindebrandmeister bei Bedarf, minde-
stens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist 
kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das 
Gemeindekommando ist einzuberufen, wenn die Samtgemein-
de oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder 
dies unter Angabe des Grundes verlangen.

(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ord-
nungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist.

(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon 
wird, wenn ein Mitglied des Gemeindekommandos es verlangt, 
schriftlich abgestimmt.

(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die von der Gemeindebrandmeisterin oder 
dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied 
des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu 
unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der 
Samtgemeinde zuzuleiten.

§ 6 
Ortskommando

(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder 
den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf der 
Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a), b), d), e), f), g), 
h) und i) aufgeführten Aufgaben.

(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mit-
gliedern in die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Übernahme 
eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr 
sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 16).

(3) Das Ortskommando besteht aus 
 a)  der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als 

Leiterin oder als Leiter,
 b)  der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stell-

vertretenden Ortsbrandmeister,
 c)  den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehrein-

heiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes,
 d)  der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehr-

wart, der Schriftwartin oder dem Schriftwart, der Geräte-
wartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheits-
beauftragten als bestellte Beisitzerinnen oder Beisitzer.

 Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c) 
und d) werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der 
Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von sechs Jahren bestellt. Trägerinnen und Träger 
anderer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Bei-
sitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. 
für die Dauer ihrer Amtszeit in das Ortskommando aufgenom-
men werden. § 5 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.

 Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die 
Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1, Buchst. c) und d) und Trä-
gerinnen und Träger anderer Funktionen, bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes nach Anhörung der Mitgliederversamm-
lung vorzeitig abberufen.
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(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder 
dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zwei-
mal im Jahr mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in drin-
genden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Ortskom-
mando ist einzuberufen, wenn die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der 
Ortskommandomitglieder dies unter Angabe des Grundes 
verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeinde-
brandmeister können an allen Sitzungen des Ortskommandos 
mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des Orts-
kommandos gelten § 5 Abs. 7 und 8 entsprechend.

(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift 
zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskomman-
dos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine 
Ausfertigung der Niederschrift ist der Samtgemeinde und der 
Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
zuzuleiten.

§ 7 
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheit 
der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder 
der Ortsbrandmeister, das Gemeindekommando oder das 
Ortskommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vor-
schriften zuständig sind. Insbesondere obliegen ihr 

 a) die Entgegennahme des Jahresberichts (Tätigkeitsbe-
richts),

 b) die Entgegennahme des Berichts über die Dienstbeteili-
gung,

 c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitglie-
dern.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeiste-
rin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens je-
doch einmal im Jahr einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn 
die Samtgemeinde oder ein Drittel der aktiven Mitglieder der 
Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grundes verlangen. Ort 
und Zeit der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei 
Wochen vorher ortsüblich unter Mitteilung der Tagesordnung 
bekannt zu geben. An der Mitgliederversammlung soll jeder 
Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilneh-
men. Angehörige anderer Abteilungen können teilnehmen.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin 
oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
(Abs. 4) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist inner-
halb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine 
neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. Auf die Be-
schlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in 
der Einladung hinzuweisen.

(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die 
nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mitglied). 
Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme. 

(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder gefasst; Stimmengleichheit gilt als Ab-
lehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, 
wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine schrift-
liche Abstimmung durchgeführt.

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister und der Schriftwartin oder dem Schriftwart zu 
unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der 
Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
sowie der Samtgemeinde zuzuleiten.

§ 8 
Verfahren bei Vorschlägen

(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren 
Besetzung durch die Mitgliederversammlung erfolgt, wird 

schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, 
wenn niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. Vor-
geschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält.

(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Ab-
stimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, 
für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der jewei-
ligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter des Verfahrens zu 
ziehen ist.

(3) Über den der Samtgemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG 
abzugebenden Vorschlag der in das Ehrenbeamtenverhält-
nis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin 
oder Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Orts-
brandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr als zwei Be-
werberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang 
nicht die für den Vorschlag nach § 20 Abs. 5 NBrandSchG 
erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung 
zwischen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf 
die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird 
die erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können 
am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt wer-
den.

§ 9 
Angehörige der Einsatzabteilung

(1)  Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Samtgemeinde, die das 16. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet 
haben, können Angehörige der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr werden. Bei Minderjährigen ist die schrift-
liche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
kann auch werden, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmä-
ßig für Einsätze zur Verfügung steht (Doppelmitglied § 12 
Abs. 2 NBrandSchG).

(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz 
zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Doppel-
mitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren 
Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen 
soll. Die Samtgemeinde kann ein Führungszeugnis und ein 
ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand der Be-
werberinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten.

(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das 
Ortskommando (§ 6 Abs. 1). Die Ortsbrandmeisterin oder 
der Ortsbrandmeister hat die Samtgemeinde über die Ge-
meindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister vor 
der Bekanntgabe der Entscheidung über den Aufnahmean-
trag zu unterrichten, soweit die Samtgemeinde darauf nicht 
generell verzichtet hat. 

(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten 
im Dienst beschließt das Ortskommando über die Bewäh-
rung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen 
Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben: 
„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich und gewissen-
haft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“

(5) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei 
Angehörigen der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz. In 
Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon ab-
weichende Regelung treffen.

(6) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann An-
gehörige der Altersabteilung, die das 65. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und die die Voraussetzungen des § 12 
Abs. 6 NBrandSchG erfüllen, an Übungsdiensten der Orts-
feuerwehr teilnehmen lassen. Diese Wehrmitglieder können 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch zu Ein-
sätzen herangezogen werden, wenn sie am Übungsbetrieb 
regelmäßig teilnehmen. Bei Alarmierung über Funkmelde-
empfänger sind diese Einsatzkräfte gesondert zu alarmie-
ren. Bei Alarmierung über Sirene gelten diese Einsatzkräfte 
als herangezogen.
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§ 10 
Angehörige der Altersabteilung

(1)  Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu 
übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben.

(2)  Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder 
auf Beschluss des Ortskommandos in die Altersabteilung 
übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzab-
teilung auf Dauer nicht mehr ausüben können.

(3)  Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veran-
staltungen Dienstkleidung tragen. 

(4)  Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständ-
nis zu Diensten außerhalb des Übungs- und Einsatzdienstes 
herangezogen werden.

§ 11 
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren

(1) Kinderfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr, Jugend-
feuerwehren in jeder Stützpunktfeuerwehr eingerichtet wer-
den.

(2) Kinder aus der Samtgemeinde können nach Vollendung des 
6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der Kin-
derfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten vorliegt.

(3) Jugendliche aus der Samtgemeinde können nach Vollendung 
des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 18. Lebensjahres 
Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr ent-
scheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- oder 
Jugendfeuerwehr.

§ 12 
Angehörige der Ehrenabteilung

Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Samtgemeinde, die sich besondere Verdienste um den 
kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, 
können auf Vorschlag des Ortskommandos nach Anhörung der 
Samtgemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder des Ge-
meindebrandmeisters durch die Mitgliederversammlung zu Eh-
renmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden.

§ 13 
Fördernde Mitglieder

Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die 
Aufnahme entscheidet das Ortskommando.

§ 14 
Rechte und Pflichten

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ih-
nen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. Sie 
haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben 
der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Ange-
hörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen Gründen 
vorübergehend an der Teilnahme am Einsatz- und Ausbil-
dungsdienst verhindert sind, können auf Antrag durch die 
Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister befristet be-
urlaubt werden. Während der Dauer der Beurlaubung ruhen 
die Rechte und Pflichten als Angehöriger der Einsatzabtei-
lung.

(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen an 
dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen Ver-
anstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Auf-
gaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anord-
nungen zu befolgen. 

(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und 
Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und 
schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahrläs-
siger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungsge-
genständen sowie von Geräten kann die Samtgemeinde den 
Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Dienstklei-
dung darf außerhalb des Dienstes nicht getragen werden.

(4)  Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den 
gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mitglied 

ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuer-
wehren“ zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, 
so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr der Samtge-
meinde zu melden. Dies gilt auch für Erkrankungen, die er-
kennbar auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen sind.

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehr-
dienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum entstan-
den ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend.

§ 15 
Verleihung von Dienstgraden

(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur 
unter Beachtung der §§ 8 ff. FwVO verliehen werden.

(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr 
bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster 
Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder 
der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. 
Die Verleihung bedarf der Zustimmung der Gemeindebrand-
meisterin oder des Gemeindebrandmeisters. Verleihungen ab 
Dienstgrad „Löschmeisterin oder Löschmeister“ vollzieht die 
Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister 
auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung eines 
Dienstgrades an Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
der Gemeindefeuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeiste-
rin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ge-
meindekommandos.

§ 16 
Beendigung der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch:
 a) Austrittserklärung
 b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Beklei-

dung öffentlicher Ämter verloren wurde
 c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr
 d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthalts 

in der Samtgemeinde bei Angehörigen der Einsatzabtei-
lung

 e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmit-
gliedern

 f) Ausschluss.
(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die 

Mitglieder der Kinderfeuerwehr darüber hinaus
 a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr
 b) mit der nach Vollendung des 10. Lebensjahres möglichen 

Übernahme als Mitglied der Jugendfeuerwehr, spätestens 
jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres.

(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus

 a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr
 b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen 

Übernahme als Angehöriger der Einsatzabteilung, späte-
stens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist 
von einem Monat zum Vierteljahresende erfolgen; der Austritt 
ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor 
dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären.

(5) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabtei-
lung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht be-
währen oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie 
können in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für eine 
Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen.

(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwil-
ligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann 
vor, wenn ein Mitglied:

 1. wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und 
Ausbildungsdienst verletzt

 2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht 
befolgt

 3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein 
Verhalten erheblich stört

 4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat
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 5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem 
Jahr verurteilt worden ist

 6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch 
Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erkennen 
gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung 
nicht anerkennt.

(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der 
Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskommando. Das 
Verwaltungsverfahren wird durch die Samtgemeinde geführt. 
Vor der Entscheidung über den Ausschluss aus der Freiwil-
ligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando und der oder 
dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Die Ausschlussverfügung wird von der Samtgemeinde erlas-
sen.

(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- 
oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie ein Aus-
schlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeiste-
rin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über den 
Ausschluss suspendiert werden. 

(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der 
Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Gemeinde-
brandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Samtge-
meinde schriftlich anzuzeigen.

(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilli-
gen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung, 
Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen 
zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei 
der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerwehr bestätigt 
dem ausscheidenden Mitglied den Empfang der zurückge-
gebenen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung 
über die Dauer der Mitgliedschaft und den Dienstgrad aus.

(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegen-
stände nach Absatz 10 Satz 1 von dem ausgeschiedenen 
Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, 
kann die Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen Scha-
dens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten verlangen.

§ 17 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung der Freiwilligen Feu-

erwehr der Samtgemeinde Suderburg vom 14. Dezember 
1995 außer Kraft.

Suderburg, den 10. Dezember 2014

saMTgeMeinDe sUDerBUrg  (siegel)
schulz
samtgemeindebürgermeister

Bekanntmachung  
der 8. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Die Gemeinde Emmendorf hat den Bebauungsplan „Zum Hei-
sterberg“, 2. Änderung, im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Dieser Bebauungsplan ist 
mit dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Uelzen am 15. Dezember 2014 rechtskräftig geworden.

Da der Bebauungsplan von den rechtswirksamen Darstellungen 
des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehemaligen Samt-
gemeinde Bevensen abweicht, wurde der Flächennutzungsplan 
gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an-
gepasst.

Die 8. Berichtigung umfasst den Geltungsbereich des an der 
Straße „Pagenberg“ in Emmendorf gelegenen Bebauungsplanes 
„Zum Heisterberg“, 2. Änderung, und ist ebenso wie der Bebau-
ungsplan am 15. Dezember 2014 rechtswirksam geworden.

Die 8. Berichtigung des Flächennutzungsplanes liegt vom Tage 
dieser Bekanntmachung an während der Öffnungs-/Servicezeiten 

sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung auch außerhalb 
dieser Zeiten in Zimmer 40 des Rathauses der Samtgemeinde Be-
vensen-Ebstorf, Lindenstraße 12 in 29549 Bad Bevensen, ständig 
aus. Jedermann kann Einsicht nehmen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen.

Bad Bevensen, 17. Dezember 2014

saMTgeMeinDe Bevensen-eBsTOrf
Der samtgemeindebürgermeister
kammer

Satzung über die Erhebung von  
Erschließungsbeiträgen im Klosterflecken Ebstorf

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954) 
in Verbindung mit § 10 der Nds. Kommunalverfassungsgesetzes 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 307) hat 
der Rat des Klosterfleckens Ebstorf in seiner Sitzung am 15. De-
zember 2014 folgende Erschließungsbeitragssatzung beschlos-
sen:

§ 1 
Erhebung des Erschließungsbeitrages

Zur Deckung seines anderweitig nicht gedeckten Aufwandes 
für Erschließungsanlagen erhebt der Klosterflecken Ebstorf 
entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches Erschlie-
ßungsbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2 
Art der Erschließungsanlagen

Erschließungsanlagen sind
1.  die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den 

baurechtlichen Vorschriften gewerblich zu nutzenden Flä-
chen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze;

2.  die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen in-
nerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege);

3.  die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammel-
straßen;

4.  öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grün-
anlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie 
Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Verkehrs-
anlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb 
der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind;

5.  Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungs-
anlagen sind.

§ 3 
Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für
 1. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grund-

stücken in Baugebieten (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,
b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu 

einer Breite von 24 m,
c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m,
wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind;

 2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grund-
stücken in Baugebieten (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m,
b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu 

einer Breite von 18 m,
c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,

  wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind;
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 3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbege-
biet und im Industriegebiet (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 
1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie beidseitig 
und bis zu 18 m, wenn sie einseitig zum Anbau oder zur 
gewerblichen Nutzung bestimmt sind;

 4.  Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 
2 BauGB) bis zu einer Breite von 5 m;

 5.  Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer 
Breite von 21 m;

 6.  Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsan-
lagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 gehören, bis zu 
einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen nach 
Nr. 4 bis zu einer Breite von 2 m;

 7.  Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil 
der in Nr. 1 bis 5 genannten Verkehrsanlagen sind, aber 
nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Bauge-
biete zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 20 
v.H. der Summe der Grundstücksflächen der durch sie er-
schlossenen Grundstücke;

 8.  Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch eine 
ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt.

(2)  Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen 
Fahr- und Standspuren, Rad- und Gehwege, Schrammborde 
und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen eventuelle Parkflächen 
und Grünanlagen.

(3)  Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle 
Grünanlagen.

(4)  Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbrei-
ten; sie werden ermittelt, indem die Fläche der gesamten Er-
schließungsanlagen durch die Länge der Anlagenachse geteilt 
wird.

(5)  Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den 
Erschließungsanlagen gehörenden und zu ihrer Herstellung 
notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahr-
bahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden freien Stre-
cken.

(6)  Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von 
Abs. 1 unterschiedliche Breiten, so ist der Aufwand für die 
größte Breite beitragsfähig.

(7)  Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern 
sich die in Abs. 1 bestimmten Breiten für den Bereich des 
Wendehammers von 50 v.H., mindestens aber um 8 m.

§ 4 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

(1)  Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Ko-
sten

 1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und 
Erwerbsnebenkosten) der für die Erschließungsanlagen 
benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der 
von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitge-
stellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

 2.  für die Freilegung,
 3.  für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers ein-

schließlich des Unterbaues, der Befestigung der Oberflä-
che sowie notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen,

 4.  für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine,
 5.  für die Radfahrwege mit Schutzstreifen,
 6.  für die Gehwege,
 7.  für die Beleuchtungseinrichtungen,
 8.  für die Entwässerung der Erschließungsanlagen,
 9. für die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stütz-

mauern,
 10.  für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,
 11.  für die Übernahme von Anlagen als Erschließungsanlagen 

des Klosterflecken,
 12.  für die erstmalige Herstellung von Parkflächen,
 13.  für die Herrichtung der Grünanlagen,
 14.  für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall- 

und Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes,

 15.  der Fremdfinanzierung,

 16.   die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine bei-
tragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und 
Landschaft zu erbringen sind;

 17.   der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,
 18.   Verwaltungskosten des Klosterflecken, die ausschließlich 

der Maßnahme zuzurechnen sind und von Mitarbeitern 
des Klosterflecken erbrachte Werk- und Dienstleistungen 
für beitragsfähige Maßnahmen.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch dieje-
nigen Kosten, die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klas-
sifizierter Straßen (Bundesfernstraßen, Landesstraßen und 
Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie gegenüber ihren an-
schließenden freien Strecken breiter hergestellt werden. 

(3)  Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungs-
anlagen gehört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen 
Zuteilung i.S. des § 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Abs. 1 Satz 
1 BauGB auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

(4)  Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich ent-
standenen Kosten ermittelt. 

§ 5  
Art der Ermittlung des  

beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Er-
schließungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer Erschlie-
ßungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungsanla-
gen, die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit bilden, 
kann der Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt werden.

§ 6 
Anteil des Klosterflecken  

am beitragsfähigen Erschließungsaufwand
Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt 
der Klosterflecken 10 v.H.

§ 7 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes

(1)  Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach 
Abzug des Anteils des Klosterflecken (§ 6) auf die durch die 
einzelne Erschließungsanlage, durch bestimmte Abschnitte 
einer Erschließungsanlage oder im Falle der zusammenge-
fassten Aufwandsermittlung durch die eine Erschließungs-
einheit bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen 
Grundstücke (berücksichtigungspflichtige Grundstücke) 
verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grund-
stücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für di-
ese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit den nach § 8 maßgeblichen Nut-
zungsfaktoren ergeben.

(2)  Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,
 1.  die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder 
gewerblich nutzbar ist;

 2.  die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Au-
ßenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Be-
bauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

 3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen, und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungs-
bereich;

 4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 fallen,
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich 
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Fläche des Grundstücks zwischen 
der Erschließungsanlage und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;
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 5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die 
Fläche zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie 
hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
entspricht;

 6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver-
gleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, 
Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt 
werden, die Gesamtfläche des Grundstücks.

§ 8 
Nutzungsfaktoren

(1)  Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflich-
tigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, 
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

 Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach lan-
desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Sakralbauten 
werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht 
im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm 
kein Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung, so werden bei 
gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollen-
dete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks 
(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2)  Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und 
erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in  
§ 7 Abs. 2 bestimmten Flächen – bei Grundstücken,

 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2),
a)  die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige 

Zahl der Vollgeschosse;
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge-

schosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt 
ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten 
i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzu-
lässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 
abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zah-
len aufgerundet wird;

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, son-
dern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 
3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei 
bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer 
Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgara-
genanlage errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 
Vollgeschoss je Nutzungsebene;

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollge-
schoss;

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne 
Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollge-
schossen;

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der 
Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 
bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der nähe-
ren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tat-
sächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert 
nach lit. a– c);

 2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. 
lit. d) – g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten 
wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 
bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung 
ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. 
c);

 3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder 
teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie

 a)  bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vor-
handenen Vollgeschosse,

 b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.

(4) Das sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nut-
zungsfaktor wird vervielfacht mit

 1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich be-
stehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan aus-
gewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 
Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 
oder Sondergebietes i.S. von § 10 BauNVO oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebau-
ungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwie-
gend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 
Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

 2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich 
bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan 
ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbege-
bietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes i.S. von § 11 BauNVO liegt.

 3. Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gelten 
nicht für die Abrechnung von selbständigen Grünanlagen.

(5) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflich-
tigen Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, son-
dern nur in vergleichbarer Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) nutzbar sind 
oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so 
genutzt werden, beträgt 0,5.

§ 9 
Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschlie-
ßungsanlagen i.S. von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erschlossen 
werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitragspflichtig.

(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Be-
bauungsplanes nur für Wohnzwecke bestimmt oder werden sie 
außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für Wohnzwecke 
genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit § 8 ermittelte und 
bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutz-
fläche bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur 
zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 festgestellte 
Grundstücksfläche des berücksichtigungspflichtigen Grund-
stücks größer als 900 qm, so beschränkt sich diese Regelung 
auf die Teilfläche von 900 qm Grundstücksfläche.

(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn
 1. für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzuwen-

den ist;
 2. Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungsanlage 

i.S. von § 127 Abs. 2 BauGB nach geltendem Recht nicht 
erhoben worden sind und auch künftig nicht erhoben wer-
den.

(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB) oder durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
mehrfach erschlossen, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit  
§ 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu be-
rücksichtigende Nutzfläche bei der Abrechnung jedes Wohn-
weges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht.

§ 10 
Kostenspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschlie-
ßungsbeitrag erhoben werden für
 1. den Erwerb der Erschließungsflächen,
 2. die Freilegung der Erschließungsflächen,
 3. die Herstellung der Fahrbahn,
 4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen,
 5. die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen,
 6.  die Herstellung kombinierter Rad- und Gehwege oder eines 

von ihnen,
 7. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen,
 8. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,
 9. die Herstellung der Parkflächen,
 10. die Herstellung der Grünanlagen.
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§ 11 
Merkmale der endgültigen  

Herstellung von Erschließungsanlagen
(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie 

Sammelstraßen (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 – 3 BauGB) 
sind endgültig hergestellt, wenn

 1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße an-
geschlossen sind,

 2. der Klosterflecken Eigentümer ihrer Flächen ist,
 3. die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen vor-

handen sind,
 4. die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage 

gemäß dem Bauprogramm hergestellt sind.
(2) Dabei sind hergestellt
 1. Fahrbahn, Geh- und Radwege (einzeln oder kombiniert) so-

wie Mischflächen (Kombination aus Fahrbahn und Gehweg 
ohne Abgrenzung untereinander), wenn sie einen tragfä-
higen Unterbau und eine Decke aus Pflaster, Asphalt, Teer, 
Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauwei-
se aufweisen,

 2. die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung 
mit Platten, Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähn-
lichen Material neuzeitlicher Bauweise erhalten haben, (ge-
gebenenfalls auch wassergebundene Wege)

 3. die Entwässerungsanlagen, wenn Straßenrinnen, Straßen-
einläufe oder die sonst zur Ableitung des Straßenoberflä-
chenwassers erforderlichen Einrichtungen betriebsfertig 
hergestellt sind,

 4. die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der 
Anlage und den örtlichen Verhältnissen angepasste Anzahl 
von Beleuchtungskörpern hergestellt ist.

(3) Park- und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine 
Verbindung zum öffentlichen Straßennetz haben, der Kloster-
flecken Eigentümer ihrer Flächen ist und

 1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführten 
Herstellungsmerkmale aufweisen,

 2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.
(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und 

Herstellungsmerkmale einer Erschließungsanlage abweichend 
von Abs. 1 bis Abs. 3 festgelegt werden.

§ 12 
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der 
Erschließungsanlage (§ 133 Abs. 2 BauGB).

(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht 
mit Abschluss der Maßnahme, deren Aufwand durch den Teil-
betrag gedeckt werden soll, und der Anordnung der Kosten-
spaltung.

(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Er-
schließungsanlage entsteht die Beitragspflicht mit der endgül-
tigen Herstellung der Abschnittsmaßnahme und der Anordnung 
der Abschnittsbildung.

§ 13 
Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 
Abs. 5 werden durch eine ergänzende Satzung im Einzelfall gere-
gelt.

§ 14 
Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag

(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder 
nicht in vollem Umfang entstanden ist, kann der Klosterflecken 
Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe 
des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags ver-
langen, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstück genehmigt 
wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlagen 
begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der Er-
schließungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist.

(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu 
verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist.

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden 
ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die end-
gültige Herstellung der Erschließungsanlage entstehende 
Erschließungsaufwand anhand der Kosten für vergleichbare 
Erschließungsanlagen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 
7 bis 9 auf die durch die Erschließungsanlage erschlossenen 
Grundstücke zu verteilen.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags-
pflicht endgültig abgegolten.

§ 16 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Oktober 2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 27. März 
2000 außer Kraft.

Ebstorf, den 15. Dezember 2014
OeLsTOrf
gemeindedirektor 

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung  
der Gemeinde Lüder

Aufgrund der §§ 12 und 58 Abs. 1 Nr. 3 des Nds. Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. 576) hat der Rat der Gemeinde Lüder in seiner Sitzung am 
19. November 2014 folgende 1. Satzung zur Änderung der Haupt-
satzung beschlossen:

§ 1 

§ 5 a wird neu eingefügt:

§ 5 a Unterrichtung der Ratsgremien

Der Gemeindedirektor hat den Rat über alle wichtigen Fragen mit 
grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde und über wichtige 
Verwaltungsangelegenheiten unverzüglich zu informieren. Grund-
sätzliche Bedeutung hat eine Angelegenheit, an der ein über die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung hinausgehendes beson-
deres Interesse besteht.

Dazu gehören u.a. folgende Angelegenheiten:

1.  alle Ansiedlungswünsche von Gewerbetreibenden aller Art in 
der Gemeinde Lüder 

2.  wesentliche Betriebserweiterungen und -änderungen 
3.  Vorankündigung und/oder Planung wichtiger Bauvorhaben 

privater und öffentlicher Investoren 
4.  Errichtung von Anlagen/Gebäuden, durch die mit Immissionen 

zu rechnen ist 
5.  Widersprüche und Klagen gegen die Gemeinde Lüder. 

Die Unterrichtung des Rates kann, sofern kein Verwaltungsaus-
schuss besteht, über den Bürgermeister erfolgen.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Lüder, den 26. November 2014 
gez. schulze     (siegel)
stellv. gemeindedirektor
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43. Jahrgang Nr. 24

7. Änderung der Friedhofsgebührenordnung  
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde  

Wriedel in 29565 Wriedel

Gemäß§ 5 der Rechtverordnung über die Verwaltung kirchlicher 
Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 
(KABI. 1974, S. 1) und § 25 der Friedhofsordnung für Friedhöfe 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Wriedel hat der Kirchenvorstand 
am 4. Februar 2014 folgende 7. Änderung der Friedhofsgebüh-
renordnung beschlossen:

§ 1

III. Gebühren für die Beisetzung:
Für das Ausheben und Verfüllen der Grube und das Abräumen 
der überflüssigen Erde

2. für eine Urnenbestattung 140,00 €

IV. Gebühren für die vorzeitige Beendigung der Grabpflege

Für Urnen-, Reihen- und Wahlgrabstätten:
je Grabstelle und Jahr  45,00 €

§ 2

Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft.

Wriedel, 4. Februar 2014  Ev.-luth. Kirchengemeinde Wriedel
  Der Kirchenvorstand

Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit gern. § 66 Abs. 1 Nr. 5 der Kirchengemeindeordnung kir-
chenaufsichtlich genehmigt.

Uelzen, 3. Dezember 2014  Ev.-luth. Kirchenkreis Uelzen
  Der Kirchenkreisvorstand
  Verwaltungsausschuss

2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung vom  
1. März 2012 für die Friedhöfe der Ev.-luth.  

Kirchengemeinde 29571 Rosche und 29571 Polau

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher 
Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 
(KABI. 1974, S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung für die Fried-
höfe der Ev.-luth. Kirchengemeinde Rosche hat der Kirchenvor-
stand am 17. September 2014 folgende 2. Änderung der bishe-
rigen Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grab-
stätten:
1. Reihengrabstätte:
 a. für 30 Jahre 500,00 €
 b. Kinder bis zu 5 Jahren 
  für 20 Jahre 150,00 €
 c. Rasenreihengrabstätte
  für 30 Jahre – je Grabstätte – 1.700,00 €

Inhalt

Nachtrag/Korrektur zum Amtsblatt Nr. 24
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2. Wahlgrabstätte:
 a. für 30 Jahre – je Grabstelle – 600,00 €
 b. Rasenwahlgrabstätte
  für 30 Jahre – je Grabstätte – 1.800,00 €
3. Urnenreihengrabstätte:
 a. für 20 Jahre 280,00 €
 b. Rasenurnenreihengrabstelle
  für 20 Jahre 830,00 €
4. Urnenwahlgrabstätte:
 a. für 20 Jahre – je Grabstelle – 380,00 €
 b. Rasenurnenwahlgrabstelle
  für 20 Jahre – je Grabstätte – 930,00 €

II. Gebühren für die Bestattung:
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze 
und der überflüssigen Erde

1. für eine Erdbestattung:
 1.1 im Reihen- oder Wahlgrab 350,00 €
 1.2 im Kindergrab 150,00 €
2. für eine Urnenbestattung: 130,00 €

IV. Verwaltungsgebühren:
3. Prüfung der Anzeige bei Veränderung eines Grabmales bzw. 

der Ergänzung von Inschriften 30,00 €
4. Standsicherheitsprüfung je Jahr 2,50 €

V. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer I Friedhofs-
kapelle:
1. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer
 je Sarg die ersten drei Tage zusammen 35,00 €
 pro weiteren Tag  12,50 €
2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle
 je Trauerfeier 150,00 €

§ 2

Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft.

Rosche, 11. November 2014

Ev.-luth. Kirchengemeinde Rosche
Der Kirchenvorstand

L.S. gez Mestmäcker gez. Gugel

Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit gem § 66 (1) Nr. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchen-
aufsichtlich genehmigt.

Uelzen, den 3. Dezember 2014

Ev.-luth. Kirchenkreis Uelzen
Der Kirchenkreisvorstand

Verwaltungsausschuss

Amtliche Bekanntmachung

Auf dem Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bienenbüttel 
werden ab dem 1. April 2015 folgende Gräber eingeebnet. An-
gehörige werden gebeten, sich bei Bedarf an die Friedhofsver-
waltung, Ev.-luth. Kirchengemeinde Bienenbüttel, Kirchplatz 6, 
29553 Bienenbüttel zu wenden.

Grab Nr. Nutzungsberechtigter  Verstorbener
A_10_4 Schilz Ebstorf Friedel Schilz
C_21_1 Irmgard Koch  Selma Winkelmann
A_7_7 Ernst Schuster  Wilhelm und Lottchen 

Schuster 
A_12_6 Margarethe Ulrich  Eduard Ulrich
D_12_5 Margarete Nyenhuis   Marie und Gerhard 

Nyenhuis
A_5_4 Erika Könighaus  Ernst, Hilda, Frank und 

Emma Rose
A_17_1 Ursula Behrend Walter Behrend

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr  
der Samtgemeinde Suderburg

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom  
22. Oktober 2014 (Nds. GVBl. S. 292) und der §§ 1 und 2 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Brandschutz und die Hil-
feleistung der Feuerwehr (Niedersächsisches Brandschutzgesetz 
– NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt ge-
ändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 12. Dezember 2012 (Nds. 
GVBl. S. 589), hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Su-
derburg in seiner Sitzung am 10. Dezember 2014 folgende Sat-
zung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Suderburg 
beschlossen:

§ 1 
Organisation und Aufgaben

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Samtge-
meinde Suderburg. Sie besteht aus den zur Sicherstellung des 
Brandschutzes und der Hilfeleistung in den Ortsteilen Bahnsen, 
Bargfeld, Böddenstedt, Bohlsen, Dreilingen, Eimke, Ellerndorf, 
Gerdau, Groß Süstedt, Hösseringen, Holxen, Räber, Suderburg 
und Wichtenbeck unterhaltenen Ortsfeuerwehren. Die Ortsfeuer-
wehren Eimke, Gerdau und Suderburg sind als Stützpunktfeuer-
wehren (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die kommunalen 
Feuerwehren – Feuerwehrverordnung – FwVO vom 30. April 2010 
(Nds. GVBl. S. 185, 284), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
17. Mai 2011 (Nds. GVBl. S. 125) eingerichtet. Die Ortsfeuerweh-
ren Bahnsen, Bargfeld, Böddenstedt, Bohlsen, Dreilingen, Ellern-
dorf, Groß Süstedt, Hösseringen, Holxen, Räber und Wichten-
beck sind Grundausstattungsfeuerwehren.

§ 2  
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde wird von der Ge-
meindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister ge-
leitet (§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). Im Verhinderungsfalle 
erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten durch 
die stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder die 
stellvertretenden Gemeindebrandmeister. Sie sind im Dienst 
Vorgesetzte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde 
erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und Ortsbrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten.

§ 3 
Leitung der Ortsfeuerwehr

(1) Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder dem 
Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG). 
Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in allen Dienstan-
gelegenheiten durch die stellvertretende Ortsbrandmeiste-
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rin oder den stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind im 
Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Ortsfeuerwehr.

(2) Bei der Erfüllung der Aufgaben ist die von der Samtgemeinde 
erlassene „Dienstanweisung für Gemeinde- und Ortsbrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr“ zu beachten.

§ 4  
Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten

(1) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestellt 
aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr 
nach deren Anhörung die entsprechend der Wehrgliederung 
erforderlichen Führerinnen und Führer und stellvertretenden 
Führerinnen und stellvertretenden Führer der taktischen Feu-
erwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp für die Dauer 
von sechs Jahren.

(2) Die Führungskräfte der taktischen Einheiten sind im Dienst 
Vorgesetzte der Angehörigen ihrer jeweiligen taktischen Ein-
heit.

(3) Ortsbrandmeisterin oder Ortsbrandmeister können die Füh-
rungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der Verordnung 
über die kommunalen Feuerwehren (FwVO) abberufen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn die Führungskräfte 

 1. die Dienstpflicht grob verletzt oder das Ansehen der Feu-
erwehr geschädigt haben,

 2.  die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch ihr Ver-
halten erheblich gestört haben oder

 3.  die Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kön-
nen.

  Vor der Entscheidung über die Abberufung sind die An-
gehörigen der jeweiligen taktischen Einheit der Orts-
feuerwehr und die betroffene Führungskraft anzu-
hören. Den abberufenen Führungskräften wird der 
bisherige Dienstgrad belassen. Die Gemeindebrandmeis- 
terin oder der Gemeindebrandmeister sind über die beabsichtig- 
ten Maßnahmen rechtzeitig schriftlich zu unterrichten.

§ 5 
Gemeindekommando

(1) Das Gemeindekommando unterstützt die Gemeindebrandmei-
sterin oder den Gemeindebrandmeister. Dabei obliegen dem 
Gemeindekommando insbesondere folgende Aufgaben:

 a)  Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen zum Einsatz 
der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb der Samtgemeinde 
und zur Leistung von Nachbarschaftshilfe,

 b)  Mitwirkung bei Feststellung des Bedarfs an Anlagen, Mit-
teln einschl. Sonderlöschmitteln und Geräten und tech-
nischen Einrichtungen für die Brandbekämpfung und die 
Durchführung von Hilfeleistungen,

 c)  Mitwirkung bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 
der Samtgemeinde für den Bereich Freiwillige Feuerwehr,

 d)  Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen Alarm- und 
Einsatzplänen und Plänen für die Löschwasserversorgung 
sowie deren laufende Ergänzung,

 e)  Mitwirkung bei der Ermittlung des Löschwasserbedarfs,
 f)  Überwachung der laufenden Schulung der Mitglieder der 

Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung bei deren Entsen-
dung zu Lehrgängen,

 g)  Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von 
Übungen,

 h)  Überwachung der Durchsetzung der Unfallverhütungsvor-
schriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen,

 i)  Mitwirkung bei der Aufstellung einer Feuerwehrbedarfspla-
nung,

 j)  Mitwirkung bei der Erledigung von Aufgaben nach § 2 Abs. 
4 Nr. 3 NBrandSchG.

(2) Das Gemeindekommando besteht aus
 a) der Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrand-

meister als Leiterin oder Leiter,
 b) den stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder 

den stellvertretenden Gemeindebrandmeistern, den 
Ortsbrandmeisterinnen und den Ortsbrandmeistern, als  
Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes,

 c) der Gemeindejugendfeuerwehrwartin oder dem Gemeinde-
jugendfeuerwehrwart, der Schriftwartin oder dem Schrift-
wart und der Gemeindesicherheitsbeauftragten oder dem 
Gemeindesicherheitsbeauftragten als Beisitzerinnen oder 
Beisitzer.

(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c) wer-
den auf Vorschlag der in Satz 1 Buchstabe a) und b) genannten 
Gemeindekommandomitglieder von der Gemeindebrandmei-
sterin oder dem Gemeindebrandmeister aus den Angehörigen 
der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer 
von sechs Jahren bestellt. Die Trägerinnen und Träger ande-
rer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Beisitze-
rinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. für 
die Dauer ihrer Amtszeit in das Gemeindekommando aufge-
nommen werden. Für das Bestellungsverfahren gilt Satz 1.

(4) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmei-
ster kann weitere Mitglieder der Feuerwehr oder sachkundige 
Personen zu Sitzungen des Gemeindekommandos zuziehen. 
Diese haben kein Stimmrecht.

(5) Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmei-
ster kann die Beisitzer nach Absatz 2 Satz 1 Buchst. c) und 
die Trägerinnen und Träger anderer Funktionen nach Absatz 
3, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Anhörung des 
Gemeindekommandos vorzeitig abberufen.

(6) Das Gemeindekommando wird von der Gemeindebrandmei-
sterin oder dem Gemeindebrandmeister bei Bedarf, minde-
stens jedoch zweimal im Jahr, mit einwöchiger Ladungsfrist 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist 
kann in dringenden Fällen angemessen verkürzt werden. Das 
Gemeindekommando ist einzuberufen, wenn die Samtgemein-
de oder mehr als die Hälfte der Gemeindekommandomitglieder 
dies unter Angabe des Grundes verlangen.

(7) Das Gemeindekommando ist beschlussfähig, wenn nach ord-
nungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist.

(8) Beschlüsse des Gemeindekommandos werden mit der Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmengleichheit gilt 
als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon 
wird, wenn ein Mitglied des Gemeindekommandos es verlangt, 
schriftlich abgestimmt.

(9) Über jede Sitzung des Gemeindekommandos ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die von der Gemeindebrandmeisterin oder 
dem Gemeindebrandmeister und einem weiteren Mitglied 
des Gemeindekommandos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu 
unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der 
Samtgemeinde zuzuleiten.

§ 6 
Ortskommando

(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeisterin oder 
den Ortsbrandmeister. Dem Ortskommando obliegen auf der 
Ortsebene die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a), b), d), e), f), g), 
h) und i) aufgeführten Aufgaben.

(2) Das Ortskommando entscheidet über die Aufnahme von Mit-
gliedern in die Feuerwehr, über die Auf- bzw. Übernahme 
eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr 
sowie über den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 16).

(3) Das Ortskommando besteht aus 
 a)  der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister als 

Leiterin oder als Leiter,
 b)  der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder dem stell-

vertretenden Ortsbrandmeister,
 c)  den Führerinnen und Führern taktischer Feuerwehrein-

heiten (§ 4) als Beisitzerinnen oder Beisitzer kraft Amtes,
 d)  der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeuerwehr-

wart, der Schriftwartin oder dem Schriftwart, der Geräte-
wartin oder dem Gerätewart und der oder dem Sicherheits-
beauftragten als bestellte Beisitzerinnen oder Beisitzer.

 Die Beisitzerinnen und Beisitzer nach Satz 1 Buchstabe c) 
und d) werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister aus den Angehörigen der Einsatzabteilung der 
Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von sechs Jahren bestellt. Trägerinnen und Träger 
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anderer Funktionen können als weitere stimmberechtigte Bei-
sitzerinnen und Beisitzer für die Dauer von sechs Jahren bzw. 
für die Dauer ihrer Amtszeit in das Ortskommando aufgenom-
men werden. § 5 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.

 Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann die 
Beisitzer nach Absatz 3, Satz 1, Buchst. c) und d) und Trä-
gerinnen und Träger anderer Funktionen, bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes nach Anhörung der Mitgliederversamm-
lung vorzeitig abberufen.

(4) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeisterin oder 
dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens jedoch zwei-
mal im Jahr mit einwöchiger Ladungsfrist unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist kann in drin-
genden Fällen angemessen verkürzt werden. Das Ortskom-
mando ist einzuberufen, wenn die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister oder mehr als die Hälfte der 
Ortskommandomitglieder dies unter Angabe des Grundes 
verlangen. Die Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeinde-
brandmeister können an allen Sitzungen des Ortskommandos 
mit beratender Stimme teilnehmen. Für Beschlüsse des Orts-
kommandos gelten § 5 Abs. 7 und 8 entsprechend.

(5) Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Niederschrift 
zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister und einem weiteren Mitglied des Ortskomman-
dos (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unterzeichnen ist. Eine 
Ausfertigung der Niederschrift ist der Samtgemeinde und der 
Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
zuzuleiten.

§ 7 
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Angelegenheit 
der Ortsfeuerwehr, für die nicht die Gemeindebrandmeisterin 
oder der Gemeindebrandmeister, die Ortsbrandmeisterin oder 
der Ortsbrandmeister, das Gemeindekommando oder das 
Ortskommando im Rahmen dieser Satzung oder anderer Vor-
schriften zuständig sind. Insbesondere obliegen ihr 

 a) die Entgegennahme des Jahresberichts (Tätigkeitsbe-
richts),

 b) die Entgegennahme des Berichts über die Dienstbeteili-
gung,

 c) die Entscheidung über die Berufung von Ehrenmitglie-
dern.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeiste-
rin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf, mindestens je-
doch einmal im Jahr einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn 
die Samtgemeinde oder ein Drittel der aktiven Mitglieder der 
Ortsfeuerwehr dies unter Angabe des Grundes verlangen. Ort 
und Zeit der Mitgliederversammlung sind mindestens zwei 
Wochen vorher ortsüblich unter Mitteilung der Tagesordnung 
bekannt zu geben. An der Mitgliederversammlung soll jeder 
Angehörige der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilneh-
men. Angehörige anderer Abteilungen können teilnehmen.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Ortsbrandmeisterin 
oder dem Ortsbrandmeister geleitet; sie ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
(Abs. 4) anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist inner-
halb von vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine 
neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. Auf die Be-
schlussfähigkeit der erneuten Mitgliederversammlung ist in 
der Einladung hinzuweisen.

(4) Jeder Angehörige der Einsatzabteilung hat eine Stimme, die 
nicht übertragen werden kann (stimmberechtigtes Mitglied). 
Angehörige anderer Abteilungen haben beratende Stimme. 

(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder gefasst; Stimmengleichheit gilt als Ab-
lehnung. Es wird offen abgestimmt. Abweichend davon wird, 
wenn ein stimmberechtigtes Mitglied es verlangt, eine schrift-
liche Abstimmung durchgeführt.

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-

brandmeister und der Schriftwartin oder dem Schriftwart zu 
unterzeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist der 
Gemeindebrandmeisterin oder dem Gemeindebrandmeister 
sowie der Samtgemeinde zuzuleiten.

§ 8 
Verfahren bei Vorschlägen

(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen, deren 
Besetzung durch die Mitgliederversammlung erfolgt, wird 
schriftlich abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, wird, 
wenn niemand widerspricht, durch Zuruf abgestimmt. Vor-
geschlagen ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält.

(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine zweite Ab-
stimmung statt, durch die das Mitglied vorgeschlagen ist, 
für das die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von der jewei-
ligen Leiterin oder dem jeweiligen Leiter des Verfahrens zu 
ziehen ist.

(3) Über den der Samtgemeinde nach § 20 Abs. 4 NBrandSchG 
abzugebenden Vorschlag der in das Ehrenbeamtenverhält-
nis zu berufenden Führungskräfte (Gemeindebrandmeisterin 
oder Gemeindebrandmeister, Ortsbrandmeisterin oder Orts-
brandmeister sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertre-
ter) wird schriftlich abgestimmt. Wird bei mehr als zwei Be-
werberinnen oder Bewerbern im ersten Abstimmungsgang 
nicht die für den Vorschlag nach § 20 Abs. 5 NBrandSchG 
erforderliche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung 
zwischen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, auf 
die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzuführen. Wird 
die erforderliche Mehrheit wiederum nicht erreicht, können 
am gleichen Tage erneute Abstimmungen durchgeführt wer-
den.

§ 9 
Angehörige der Einsatzabteilung

(1)  Für den Einsatzdienst gesundheitlich geeignete Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Samtgemeinde, die das 16. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet 
haben, können Angehörige der Einsatzabteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr werden. Bei Minderjährigen ist die schrift-
liche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
kann auch werden, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmä-
ßig für Einsätze zur Verfügung steht (Doppelmitglied § 12 
Abs. 2 NBrandSchG).

(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an die für den Wohnsitz 
zuständige Ortsfeuerwehr zu richten. Anträge von Doppel-
mitgliedern sind an die Ortsfeuerwehr zu richten, in deren 
Bereich die regelmäßige Teilnahme an Einsätzen erfolgen 
soll. Die Samtgemeinde kann ein Führungszeugnis und ein 
ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand der Be-
werberinnen und Bewerber anfordern. Sie trägt die Kosten.

(3) Über die Aufnahme in die Einsatzabteilung entscheidet das 
Ortskommando (§ 6 Abs. 1). Die Ortsbrandmeisterin oder 
der Ortsbrandmeister hat die Samtgemeinde über die Ge-
meindebrandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister vor 
der Bekanntgabe der Entscheidung über den Aufnahmean-
trag zu unterrichten, soweit die Samtgemeinde darauf nicht 
generell verzichtet hat. 

(4) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem Verhalten 
im Dienst beschließt das Ortskommando über die Bewäh-
rung in der Probezeit (§ 7 Abs. 2 FwVO). Bei der endgültigen 
Aufnahme ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben: 
„Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich und gewissen-
haft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.“

(5) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet sich bei 
Angehörigen der Einsatzabteilung nach ihrem Wohnsitz. In 
Einzelfällen kann das Gemeindekommando eine hiervon ab-
weichende Regelung treffen.

(6) Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister kann An-
gehörige der Altersabteilung, die das 65. Lebensjahr noch 
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nicht vollendet haben und die die Voraussetzungen des § 12 
Abs. 6 NBrandSchG erfüllen, an Übungsdiensten der Orts-
feuerwehr teilnehmen lassen. Diese Wehrmitglieder können 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch zu Ein-
sätzen herangezogen werden, wenn sie am Übungsbetrieb 
regelmäßig teilnehmen. Bei Alarmierung über Funkmelde-
empfänger sind diese Einsatzkräfte gesondert zu alarmie-
ren. Bei Alarmierung über Sirene gelten diese Einsatzkräfte 
als herangezogen.

§ 10 
Angehörige der Altersabteilung

(1)  Angehörige der Einsatzabteilung sind in die Altersabteilung zu 
übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben.

(2)  Angehörige der Einsatzabteilung können auf ihren Antrag oder 
auf Beschluss des Ortskommandos in die Altersabteilung 
übernommen werden, wenn sie den Dienst in der Einsatzab-
teilung auf Dauer nicht mehr ausüben können.

(3)  Angehörige der Altersabteilung dürfen bei dienstlichen Veran-
staltungen Dienstkleidung tragen. 

(4)  Angehörige der Altersabteilung können mit ihrem Einverständ-
nis zu Diensten außerhalb des Übungs- und Einsatzdienstes 
herangezogen werden.

§ 11 
Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehren

(1) Kinderfeuerwehren können in jeder Ortsfeuerwehr, Jugendfeu-
erwehren in jeder Stützpunktfeuerwehr eingerichtet werden.

(2) Kinder aus der Samtgemeinde können nach Vollendung des 
6., aber noch nicht des 12. Lebensjahres Mitglied in der Kin-
derfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten vorliegt.

(3) Jugendliche aus der Samtgemeinde können nach Vollendung 
des 10. Lebensjahres, aber noch nicht des 18. Lebensjahres 
Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

(4) Über die Aufnahme in die Kinder- oder Jugendfeuerwehr ent-
scheidet das Ortskommando auf Vorschlag der Kinder- oder 
Jugendfeuerwehr.

§ 12 
Angehörige der Ehrenabteilung

Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Samtgemeinde, die sich besondere Verdienste um den 
kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung erworben haben, 
können auf Vorschlag des Ortskommandos nach Anhörung der 
Samtgemeinde und der Gemeindebrandmeisterin oder des Ge-
meindebrandmeisters durch die Mitgliederversammlung zu Eh-
renmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden.

§ 13 
Fördernde Mitglieder

Die Feuerwehr kann fördernde Mitglieder aufnehmen; über die 
Aufnahme entscheidet das Ortskommando.

§ 14 
Rechte und Pflichten

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung sind verpflichtet, die ih-
nen übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. Sie 
haben die von ihren Vorgesetzten im Rahmen der Aufgaben 
der Feuerwehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. Ange-
hörige der Einsatzabteilung, die aus persönlichen Gründen 
vorübergehend an der Teilnahme am Einsatz- und Ausbil-
dungsdienst verhindert sind, können auf Antrag durch die 
Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister befristet be-
urlaubt werden. Während der Dauer der Beurlaubung ruhen 
die Rechte und Pflichten als Angehöriger der Einsatzabtei-
lung.

(2) Die Mitglieder in der Kinder- und Jugendabteilung sollen an 
dem für sie vorgesehenen Übungsdienst und sonstigen Ver-
anstaltungen teilnehmen. Sie haben die im Rahmen der Auf-
gaben der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegebenen Anord-
nungen zu befolgen. 

(3) Jedes Mitglied hat die ihm überlassenen Bekleidungs- und 
Ausrüstungsgegenstände sowie die Geräte pfleglich und 
schonend zu behandeln. Bei vorsätzlicher und grob fahrläs-
siger Beschädigung von Bekleidungs- und Ausrüstungsge-
genständen sowie von Geräten kann die Samtgemeinde den 
Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Dienstklei-
dung darf außerhalb des Dienstes nicht getragen werden.

(4)  Mitglieder, die Feuerwehrdienst verrichten, sind nach den 
gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert. Jedes Mitglied 
ist verpflichtet, die „Unfallverhütungsvorschriften für Feuer-
wehren“ zu beachten. Tritt ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, 
so ist dies unverzüglich über die Ortsfeuerwehr der Samtge-
meinde zu melden. Dies gilt auch für Erkrankungen, die er-
kennbar auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen sind.

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuerwehr-
dienstes ein Schaden an seinem privaten Eigentum entstan-
den ist, so gilt Absatz 4 Satz 3 entsprechend.

§ 15 
Verleihung von Dienstgraden

(1) Dienstgrade dürfen an Angehörige der Einsatzabteilung nur 
unter Beachtung der §§ 8 ff. FwVO verliehen werden.

(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr 
bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeuerwehrfrau oder Erster 
Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht die Ortsbrandmeisterin oder 
der Ortsbrandmeister auf Beschluss des Ortskommandos. 
Die Verleihung bedarf der Zustimmung der Gemeindebrand-
meisterin oder des Gemeindebrandmeisters. Verleihungen ab 
Dienstgrad „Löschmeisterin oder Löschmeister“ vollzieht die 
Gemeindebrandmeisterin oder der Gemeindebrandmeister 
auf Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung eines 
Dienstgrades an Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 
der Gemeindefeuerwehr vollzieht die Gemeindebrandmeiste-
rin oder der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des Ge-
meindekommandos.

§ 16 
Beendigung der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch:
 a) Austrittserklärung
 b) Richterspruch, wenn dadurch die Fähigkeit zur Beklei-

dung öffentlicher Ämter verloren wurde
 c) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr
 d) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthalts 

in der Samtgemeinde bei Angehörigen der Einsatzabtei-
lung

 e) Wegfall der regelmäßigen Verfügbarkeit bei Doppelmit-
gliedern

 f) Ausschluss.
(2) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die 

Mitglieder der Kinderfeuerwehr darüber hinaus
 a) mit der Auflösung der Kinderfeuerwehr
 b) mit der nach Vollendung des 10. Lebensjahres möglichen 

Übernahme als Mitglied der Jugendfeuerwehr, spätestens 
jedoch mit Vollendung des 12. Lebensjahres.

(3) Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr endet für die 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr über Absatz 1 hinaus

 a) mit der Auflösung der Jugendfeuerwehr
 b) mit der nach Vollendung des 16. Lebensjahres möglichen 

Übernahme als Angehöriger der Einsatzabteilung, späte-
stens jedoch mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

(4) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann mit einer Frist 
von einem Monat zum Vierteljahresende erfolgen; der Austritt 
ist gegenüber der Ortsfeuerwehr spätestens einen Monat vor 
dem Vierteljahresende schriftlich zu erklären.

(5) Angehörige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabtei-
lung zu entlassen, wenn sie sich in der Probezeit nicht be-
währen oder gesundheitlich nicht mehr geeignet sind. Sie 
können in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen für eine 
Zugehörigkeit zu dieser Abteilung erfüllen.

(6) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus der Freiwil-
ligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger 
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Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann 
vor, wenn ein Mitglied:

 1. wiederholt seine Pflicht zur Teilnahme am Einsatz- und 
Ausbildungsdienst verletzt

 2. wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht 
befolgt

 3. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein 
Verhalten erheblich stört

 4. das Ansehen der Feuerwehr geschädigt hat
 5. rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem 

Jahr verurteilt worden ist
 6. innerhalb oder außerhalb der Freiwilligen Feuerwehr durch 

Äußerungen oder tatsächliche Handlungen zu erkennen 
gibt, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung 
nicht anerkennt.

(7) Über die Einleitung eines Verfahrens zum Ausschluss aus der 
Freiwilligen Feuerwehr beschließt das Ortskommando. Das 
Verwaltungsverfahren wird durch die Samtgemeinde geführt. 
Vor der Entscheidung über den Ausschluss aus der Freiwil-
ligen Feuerwehr ist dem Gemeindekommando und der oder 
dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Die Ausschlussverfügung wird von der Samtgemeinde erlas-
sen.

(8) Angehörige der Einsatzabteilung und Mitglieder der Kinder- 
oder Jugendfeuerwehr können, wenn gegen sie ein Aus-
schlussverfahren eingeleitet wurde, von der Ortsbrandmeiste-
rin oder dem Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über den 
Ausschluss suspendiert werden. 

(9) Die Beendigung der Mitgliedschaft eines Angehörigen der 
Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr über die Gemeinde-
brandmeisterin oder den Gemeindebrandmeister der Samtge-
meinde schriftlich anzuzeigen.

(10) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Freiwilli-
gen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche Dienstkleidung, 
Dienstausweis, Ausrüstungsgegenstände und alle sonstigen 
zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellten Gegenstände bei 
der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Ortsfeuerwehr bestätigt 
dem ausscheidenden Mitglied den Empfang der zurückge-
gebenen Gegenstände und händigt ihm eine Bescheinigung 
über die Dauer der Mitgliedschaft und den Dienstgrad aus.

(11) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte Gegen-
stände nach Absatz 10 Satz 1 von dem ausgeschiedenen 
Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung nicht zurückgegeben, 
kann die Samtgemeinde den Ersatz des entstandenen Scha-
dens bis zur Höhe der Wiederbeschaffungskosten verlangen.

§ 17 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung der Freiwilligen Feu-

erwehr der Samtgemeinde Suderburg vom 14. Dezember 
1995 außer Kraft.

Suderburg, den 10. Dezember 2014

SAMTGEMEINDE SUDERBURG  (Siegel)
Schulz
Samtgemeindebürgermeister


